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tigt werden, wenn der Zivilstand des

Rentenbezügers respektive der Renten-

bezügerin «verwitwet» lautet.
Dieser Zuschlag muss nicht speziell

angemeldet werden, die Aus-
gleichskasse prüft den Anspruch von
sich aus. Im Rahmen dieser Prüfung
wird ebenfalls eine Vergleichsrechnung

| erstellt. Dabei wird verglichen, ob die
Cl
© unplafonierte Altersrente mit Verwit¬

wetenzuschlag höher als die Hinter-
lassenenrente ist, also in Ihrem Fall die
Witwenrente für Ihre Ehefrau.

Die Witwenrente Ihrer Ehefrau
würde 80 Prozent Ihrer unplafonierten
Altersrente betragen. Da die Witwen-
und Witwerrenten maximal 80 Prozent
der entsprechenden Altersrente betragen,

ist in den meisten Fällen die um
den Verwitwetenzuschlag erhöhte
Altersrente höher und kommt somit zur
Auszahlung.

Aufgrund der Tatsache, dass mir die
detaillierten Berechnungsgrundlagen
Ihrer beiden Renten fehlen, kann ich
leider keine verlässlichen Angaben zum
zu erwartenden Rentenbetrag machen.
Sie können jedoch anhand Ihres
aktuellen Rentenbetrages den Zuschlag
selbstständig hinzuaddieren, oder
Sie kontaktieren Ihre zuständige Aus¬

gleichskasse direkt. Oftmals kann man
Ihnen dort schnell und unkompliziert
Auskunft geben. Für den Fall, dass Sie

noch weitere Informationen wünschen,
könnten mittels einer kostenlosen
Vorausberechnung auch noch weitere
Szenarien berechnet werden.

Die erste Säule kennt leider keine
weiteren Möglichkeiten, seinen

Ehepartner im Todesfall zusätzlich
abzusichern. Sollten Sie dies wünschen, werden

Sie bei der Versicherung oder Bank
Ihres Vertrauens im Rahmen der dritten

Säule sicherlich gut beraten. ^

• Fiona Renggli

i ^ Fachfrau AHV-Renten.
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